
Ziel: Diskriminierungsfreie 

Tarifpolitik

Tarifpolitische Grundsätze der Gewerkschaft ver.di 

und aktuelle, branchenübergreifende Beispiele
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Rechtliche Grundlagen
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„Verwendet der Arbeitgeber für das 
Entgelt, das den Beschäftigten 

zusteht, ein Entgeltsystem, muss 
dieses Entgeltsystem als Ganzes und 

auch die einzelnen 
Entgeltbestandteile so ausgestaltet 

sein, dass eine Benachteiligung 
wegen des Geschlechts 

ausgeschlossen ist. 

Dazu muss es insbesondere

die Art der zu verrichtenden 
Tätigkeit objektiv 
berücksichtigen

auf für weibliche und männliche 
Beschäftigte gemeinsamen 

Kriterien beruhen

die einzelnen 
Differenzierungskriterien 

gewichten sowie

insgesamt durchschaubar sein“



Die Beschlusslage zur diskriminierungsfreien Tarifpolitik hat sich seit ver.di Gründung immer 

weiterentwickelt. 

Maßgeblich gilt es folgende tarifpolitische Grundsätze zu berücksichtigen und umzusetzen:

• Neu zu verhandelnde Tarifverträge müssen in jeder Hinsicht unmittelbar und mittelbar 

diskriminierungsfrei sein → gleiche Wertigkeit und Anforderungen der Arbeit müssen 

gleich vergütet werden

• Bestehende Tarifverträge sind auf eventuelle unmittelbare bzw. mittelbare 

Diskriminierungssachverhalte zu überprüfen und bei gegebenem Anlass 

diskriminierungsfrei anzupassen.

• Sollte dies in Teilaspekten zu Gunsten einer Gesamtlösung nicht erreichbar sein, muss 

dies der Tarifkommission vor der Zustimmung deutlich gemacht werden.

06.03.2022 Kurztitel 4

Maßgebliche tarifpolitische Grundsätze



eg-check in der Tarifarbeit von ver.di

Das Instrumentarium des eg-check muss von den Tarifkommissionen aktiv eingesetzt 

werden, um in Verhandlungen Ursachen und Ausmaß der Lohnlücke zwischen 

männer- und frauendominierten Tätigkeiten aufzuzeigen und die Forderungen 

nach einer diskriminierungsfreien, geschlechtergerechten Vergütung von 

gleichwertigen Tätigkeiten qualifiziert und rechtskonform begründen zu können.

Entgeltgleichheit Check - Schritt für Schritt durch eg-check.de
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https://www.eg-check.de/eg-check/DE/Wie_wende_ich_eg_check_an/01_Schritt_fuer_Schritt/_node.html
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Berücksichtigung des Lebenspartnerschaftsgesetzes



Anforderungen und Tätigkeiten haben sich geändert – und ändern sich weiter!

Die Tarifverträge im Einzelhandel stammen aus der Mitte des vorigen

Jahrhunderts und bewerten damalige Tätigkeiten

→ Berufsbilder haben sich stark verändert. 

Um herauszufinden, wo bei den Beschäftigten im Einzelhandel der Schuh drückt, 

haben wir bereits 2012 in Hamburg auf Grundlage des DGB-Index Gute Arbeit 

eine Befragung durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigten schon damals, dass mehr als die Hälfte der 

Beschäftigten unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten.

So sind die emotionalen und körperlichen Anforderungen im Einzelhandel 

sehr hoch.
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Aktuelle branchenübergreifende Beispiele -

Einzelhandel



• Die Arbeit mit Kund*innen erfordert es, die eigenen Emotionen 

zurückzustellen und sich auf die Bedürfnisse und Gefühle des Gegenübers 

einzustellen.

• Konflikte und Konfliktbewältigung gehören zum Alltag von Beschäftigten im 

Handel

• Eine besonders belastende Situation ist es, wenn die Beschäftigten von 

Kund*innen herablassend behandelt werden

• Aber auch die körperlichen Anforderungen durch ständiges Sitzen und/oder 

Stehen oder durch schweres oder auch ständiges Heben bestimmen die 

Arbeit im Handel.

Wesentliche Anforderungen wie soziale Kompetenz und körperliche 

Belastung werden nicht bezahlt
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Aktuelle branchenübergreifende Beispiele - Banken
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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